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Verordnung der Stadt Schwarzenberg über das Offenhalten  
von Verkaufsstellen an Sonntagen im Jahr 2015 vom 24.02.2015

Aufgrund § 8 Abs. 1 - 3 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächs-
LadÖffG - SächsGVBl. S. 338) vom 1. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 39 des Ge-
setzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 556), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg in seiner Sitzung am 23.02.2015 mit Beschluss-Nr. 109/2015 folgende Verord-
nung beschlossen:

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage gemäß § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG
Abweichend von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG dürfen Verkaufsstellen in der Stadt Schwarzenberg an 
folgenden Sonntagen zwischen 12:00 und 18:00 Uhr geöffnet sein:
5. Juli 2015 Anlass: Schwarzenberger Töpfermarkt
16. August 2015 Anlass:  Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest
6. Dezember 2015 Anlass: Großer Märchenumzug
13. Dezember 2015 Anlass:  Abschlusstag des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes

§ 2 Verkaufsoffene Sonntage gemäß § 8 Abs. 2 SächsLadÖffG
Abweichend von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG dürfen Verkaufsstellen im Bereich Roter Mühlenweg 26, 
28, 30 und 34 im Stadtteil Sachsenfeld der Stadt Schwarzenberg am folgenden Sonntag zwischen 
12:00 und 18:00 Uhr geöffnet sein:
26. April 2015 Anlass: Frühlingsfest

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 11 Abs. 1  Nr. 1 
SächsLadÖffG.

§ 4 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
der Stadt Schwarzenberg über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen vom 
02.04.2014 außer Kraft. 

Schwarzenberg, den 24.02.2015

Hiemer
Oberbürgermeisterin

In Schwarzenberg werden der-
zeit offenbar gezielt E-Mails 
vom Media Print Verlag Mün-
chen  an Gewerbetreibende 
in der Region versendet, um 
Rechnungen für angebliche 
Anzeigen in einer sogenann-
ten Bürgerinformationsbro-
schüre anzumahnen. Durch 
die Stadt Schwarzenberg 
wurde die „Schwarzenberger 
Neubügerbroschüre“ heraus- 

gegeben mit der BVB-Verlags-
gesellschaft mbH als Vertrags-
partner. Diese Verlagsgesell-
schaft ist auch Vertragspartner 
für die Gewerbetreibenden, 
die hier eine Anzeige geschal-
tet haben. 

Aus diesem Grund bittet die 
Stadtverwaltung bei derarti-
gen E-Mails Vorsicht walten 
zu lassen.

Der Verein lädt alle ehemaligen 
und die aktiven Handballerin-
nen von Raschau am 26. und 
27. Juni 2015 zu  einem Wie-
dersehen bei Sport, Spiel und 
Spaß auf das Sportgelände nach 
Markersbach herzlich ein.  Am 
Freitagabend, dem 26.06.2015 
können  neben einer Dia-Show 
und beim Tanz im Festzelt Er-
innerungen an die erfolgreiche 
Geschichte des Handballvereins 
ausgetauscht werden. 
Im Rahmen des Sommerfestes 
beginnt am Samstagvormit-
tag, dem 27.06. 2015, ein Tur-
nier für die aktiven Handballe-
rinnen und Sportspiele für all 
jene, die Spaß an der Bewe-

gung haben. Natürlich fordert 
die aktive Frauenmannschaft 
ehemalige Spielerinnen zu ei-
nem kleinen Match heraus.
Alle ehemaligen Handballe-
rinnen wollen sich bitte bis 
Ende März 2015 unter Anga-
be des Namens, der Anschrift, 
des Geburtsjahres, der Tele-
fonnummer oder der E-Mail-
Adresse bei nachfolgend auf-
geführten Organisatorinnen 
melden.
Mandy Meißner  
Tel.: 01719142501
Anna Maria Döscher, 
Tel.: 01743115982
Bärbel Bronold,  
Tel.: 03774/86 298

Eine Reise mit traumhaften Bil-
dern und schöner Filmmusik er-
leben die Besucher demnächst 
in Schwarzenberg. Der weit-
gereiste Fotojournalist Roland 
Kock präsentiert im Rahmen 
der Reihe „Wunder Erde“ die 
atemberaubenden Landschaf-
ten Südenglands auf der Groß-
bildleinwand. 
Über viele Monate war er mit 

der Kamera unterwegs, um die 
einzigartigen Naturwunder des 
Landes zu fotografieren. Spä-
testens seit den erfolgreichen 
Rosamunde Pilcher-Verfilmun-
gen stehen Cornwall und die 
angrenzenden Grafschaften als 
Begriff für spektakuläre Natur-
landschaften. 
In seiner neuen Multivisions-
show gibt es zusätzlich viele 

wertvolle Reisetipps aus erster 
Hand. Das große Leinwan-
derlebnis beginnt am Freitag, 
den 13. März um 19.30 Uhr 
im „Haus des Gastes“, Schulst-
raße 11  in Schwarzenberg, OT 
Bermsgrün. 
Karten können ab sofort unter 
der kostenlosen Telefonnum-
mer 0800-2224242 reserviert 
werden.

Der Kunstpreis der Stadt 
Schwarzenberg art-figura geht 
2015 bereits in die sechste 
Runde. Noch bis zum 31. März 
2015 können alle interessierten 
Künstler ihre Bewerbungen an 
die Stadt Schwarzenberg sen-
den. In diesem Jahr prämiert die 
Stadt Schwarzenberg Skulptu-
ren und Plastiken, die sich auf 
beeindruckende Weise mit dem 
Thema „AKTION – REAKTION“ 
auseinandersetzen.
Aus allen Einsendungen wählt 
eine hochkarätig besetzte 
Vor-Jury aus Kunst, Kultur, 
Wirtschaft und Politik die 
Teilnehmer für die Kunstaus-
stellung art-figura 2015. Die 
Ausstellung wird von der frei-
schaffenden Berliner Bildhaue-
rin Anna-Franziska Schwarz-
bach konzipiert. Vor der 
Vernissage am 28. August 2015 
ermittelt die Jury gemeinsam 

die drei Preisträger. Der erste 
Preis ist mit 3000  Euro dotiert, 
der 2. Preis mit 2000 Euro und 
der 3. Preis mit 1000 Euro.
Während der Ausstellungszeit 
vom 28. August bis zum 23. 
Oktober 2015 können die Be-
sucher außerdem ihren Publi-
kumsliebling wählen. Der Preis-
träger erhält ein Preisgeld von 
500 Euro. Zur Finissage am 23. 
Oktober 2015 werden den vier 
Preisträgern die Auszeichnun-
gen und Preisgelder überreicht.
Bewerben können sich Künstler 
aus Deutschland und darüber 
hinaus. Zugelassen sind Skulp-
turen und Plastiken, die sich 
mit dem diesjährigen Thema 
„AKTION – REAKTION“ ausein-
andersetzen. Weitere Informa-
tionen zu den Bewerbungsmo-
dalitäten finden interessierte 
Künstler auf der Internetseite 
www.art-figura.de. 

Die Stadtverwaltung Schwarzenberg informiert:

775-Jahr-Feier 
des SV Mittweidathal 06 Raschau-Markersbach

Englands zauberhafter Süden auf der Leinwand Reiseshow-Reihe „Wunder Erde“ 
zu Gast in Schwarzenberg

Letzte Chance! 6. Kunstpreis art-figura

 Tipps & Termine

 Tipps & Termine

 Tipps & Termine

nur noch

8
Tage

Für Kartenvorbestellungen 
oder Fragen steht das 
Team der Schwarzenberg-
Information unter der 
Rufnummer
03774 22540 
gern zur Verfügung.

Kartenvorverkauf:
Vollzahler:  26,00 €
Ermäßigt:  9,00 €

Jetzt noch Karten 

im Vorverkauf 

sichern!

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg 
vom 28.02.2015 bis 06.03.2015

28.02.2015, 14:00 Uhr Veranstaltung „Faszination Bergwerk 
  im Laserlicht“ - Führung durch die 
  größten Zinnkammern Europas mit  
  einer faszinierenden Laserlichtshow
Wo?  Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla

04.03.2015, 18:30 Uhr Informationsabend  
  zum Thema „AD(H)S“
Wo?  Blätterwerk –  
  Bürcher und Schreibwaren Markt 3

06.03.2015,  „Treffpunkt Klassik – Begegnungen der 
  besonderen Art“ - Kooperationsveran- 
  staltung Medienprojekt Erzgebirge,  
  Vogtland Philharmonie, Aktion Mensch. 
8:30 Uhr  Kids meet classic - Peter und der Wolf
10:00 Uhr u. 11:30 Uhr  Filmmusik.
  (Unkostenbeitrag: 2:00 €)
Wo?  Ritter-Georg-Halle Schwarzenberg

Für weitere Informationen steht das Team der Schwarzenberg-
Information  – Telefon: 03774 22540 – gern zur Verfügung.

Bekanntmachungsanordnung 
gemäß § 4 Abs. 4 und Abs. 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen diese Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Verkündigung  nicht mehr geltend gemacht werden. Es sei denn, dass
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder  

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.   die Oberbürgermeisterin dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO  

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der Jahresfrist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

 Verschiedenes


